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______________________________________________________________ 
M A R K T G E M E I N D E   P E R C H T O L D S D O R F  


S e i t e  1  v o n  1  


bauen :: mobilität AS 13.11.2019 
gf GR Andrea Kö GV 20.11.2019 
 GR 11.12.2019 
  
 
 
TOP 13 
 
Betrifft Grundlagenforschung Schutzzone - Zusatzauftrag 
 
 
Sachverhalt
 
 
Im Gemeinderat vom 27.3.2019 TOP 24 wurden die Leistungen für eine 
Grundlagenforschung hinsichtlich der Schutzzonen sowie des erhaltenswürdigen 
Altortgebietes und hinsichtlich der harmonischen Gestaltung von Ortsbereichen (Cottage-
Zone) beauftragt. Auftragnehmer ist die Fa. KnollConsult Umweltplanung ZT GmbH, 
Roseggerstr. 4/2, 3500 Krems. 
 
Im Zuge der Bearbeitung stellte sich heraus, dass eine Ausweitung des 
Untersuchungsgebiets sinnvoll ist. Eine weitere Grundlagenerhebung samt Vorschlag für 
eine Abgrenzung der einzelnen Zonen und folglich die Ausarbeitung von 
Bebauungsbestimmungen dafür ist erforderlich. Ein diesbezügliches Angebot in Höhe von 
 € 8.890,56 + 20 % Ust (€ 1.778,11) insgesamt € 10.668,67 liegt vor.  
 
 
 
gf GR Andrea Kö  stellt folgenden  


 
Antrag 


 
 


Der Gemeinderat beschließt
die Vergabe der im Sachverhalt beschriebenen Leistungen an die Fa. KnollConsult, 
Umweltplanung ZT GmbH, Roseggerstr. 4/2, 3500 Krems zum angebotenen Preis von  
€ 8.890,56 + 20 % Ust (€ 1.778,11) insgesamt also € 10.668,67 lt. beiliegendem Angebot. 
 
 
Die Ausgaben finden auf VA-Stelle 5/031027-7280 im Voranschlag 2020 ihre Bedeckung. 
 
Klimarelevanz: keine, weil Planungsleistungen 
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		Antrag












HONORARERMITTLUNG Ergänzung Schutzzonen Perchtoldsdorf


Krems, am 10.10.2019


1. Grundlagenerhebung


1.1 Projektvorbereitung


Literaturrecherche


Arbeitsstunden 4 Std. á 98,00 € 392,00


1.2 Begehung, Dokumentation


Begehung Zone Äußere Wiener Gasse (2 Personen)


Arbeitsstunden 16 Std. á 98,00 € 1.568,00


Begehung Zone Salitergasse (2 Personen)


Arbeitsstunden 32 Std. á 98,00 € 3.136,00


Erstellung Dokumentation


Arbeitsstunden 8 Std. á 98,00 € 784,00


1.3 Aufbereitung Erhebungsergebnisse


Aufbereitung Erhebungstabelle


Arbeitsstunden 8 Std. á 98,00 € 784,00


Erstellung Kartendarstellungen Bestand


Arbeitsstunden 4 Std. á 98,00 € 392,00


2. Ausarbeitung Bebauungsbestimmungen


2.1 Strategieentwicklung


-


2.2 Erstellung Zonierung, Verordnungstext, Bericht


Entwurf Zonierung


Arbeitsstunden 4 Std. á 98,00 € 392,00


Charakterisierung Straßenräume


Arbeitsstunden 8 Std. á 98,00 € 784,00


Zwischensumme 84 Std. á 98,00 € 8.232,00


+ 8 % Nebenkosten € 658,56


Zwischensumme inkl. Nebenkosten € 8.890,56


+ 20 % USt. € 1.778,11


Gesamtsumme inkl. USt. € 10.668,67


Knollconsult Umweltplanung ZT GmbH


3500 Krems/Donau | Roseggerstraße 4/2


Tel. +43 (2732) 76416 | krems@knollconsult.at


Anlage TOP 13








______________________________________________________________ 
M A R K T G E M E I N D E   P E R C H T O L D S D O R F  


S e i t e  1  v o n  1  


bauen :: mobilität AS 13.11.2019 
gf GR Andrea Kö GV 20.11.2019 
 GR 11.12.2019 
  
 
 
TOP 14 
 
Betrifft Verlängerung Bausperre vom 21.03.2018 
 
 
Sachverhalt
Da die notwendigen Arbeiten für die Änderung des örtlichen Raumordnungsprogrammes noch 
nicht abgeschlossen sind, ist es notwendig die gemäß § 26 des NÖ Raumordnungsgesetzes 
2014, LGBl. 3/2015 i.d.g.F. erlassene Verordnung vom 22.03.2018 um ein Jahr zu verlängern. 
 
 
 
gf GR Andrea Kö  stellt folgenden  


 
Antrag 


 
 


Der Gemeinderat beschließt
die Verlängerung der beigefügten Bausperre um ein Jahr. 
 
 
 
 
 
Klimarelevanz: neutral, weil Verordnung 
 
 







ANHANG TOP 14 
GR 11.12.2019 
 
 


POLITISCHER BEZIRK MÖDLING 
LAND NIEDERÖSTERREICH 


 
Der Gemeinderat der Marktgemeinde Perchtoldsdorf beschließt in seiner Sitzung am 11.12.2019 unter 
TOP 14 die am 21.3.2018 unter TOP 16A beschlossene Verordnung entsprechend dem § 26 (3) des 
NÖ Raumordnungsgesetz 2014 um ein Jahr zu verlängern. 
 
 


V E R O R D N U N G 
 


§ 1 Allgemeines 
 


 
Gemäß § 26 des NÖ-Raumordnungsgesetzes 2014, LGBl. 3/2015 in der geltenden Fassung, wird für 
die im beigefügten Plan (Beilage 1) umrandeten und gelb dargestellten Teilbereiche der 
Marktgemeinde Perchtoldsdorf eine Bausperre erlassen. Der o. a. Plan bildet einen wesentlichen Teil 
dieser Verordnung. 
 


§ 2 Zweck der Bausperre 
 


 
Zur Sicherung des strukturellen Charakters darf gemäß § 16 Abs. 5 des NÖ Raumordnungsgesetzes 
2014 die Widmungsart Bauland – Kerngebiet mit dem Zusatz „maximal sechs Wohneinheiten“, „maximal 
zwölf Wohneinheiten“ oder „maximal zwanzig Wohneinheiten“ verbunden werden. 
Das örtliche Raumordnungsprogramm soll gemäß § 25 Abs. 1 des NÖ Raumordnungsgesetzes 2014, 
LGBl. 3/2015 abgeändert werden, wozu eine entsprechende Grundlagenforschung notwendig ist. Die 
von der Bausperre betroffenen Bereiche haben derzeit die Widmung Bauland – Kerngebiet. 
 
Die Grundlagenforschung wird sich insbesondere mit dem typischen Erscheinungsbild der 
Marktgemeinde Perchtoldsdorf als „Weinhauerort“ beschäftigen. Daher wird der strukturelle Charakter 
des Bauland – Kerngebietes auf Baulichkeiten hin untersucht, die zum typischen Erscheinungsbild des 
derzeitigen Ortbildes beigetragen haben. 
 
Durch die Überarbeitung und dauernde Kontrolle des örtlichen Raumordnungsprogrammes soll 
sichergestellt werden, dass die Ortskultur und der Charakter der Weinbaugemeinde Perchtoldsdorf am 
Rande des Wienerwaldes erhalten bleiben. 
 
Die Verträglichkeit von neuen Baukörpern mit einer hohen Anzahl von Wohnungen zu den historisch 
gewachsenen Ensembles soll sichergestellt werden. Die Festlegung und Erhaltung der baulichen 
Charakteristik, die das Orts- und Erscheinungsbild der Marktgemeinde Perchtoldsdorf prägen, wird in 
einem zu ändernden örtlichen Raumordnungsprogramm Maßstab sein. 
 
Um diesen Planungen und Entwicklungen hinsichtlich eines zu ändernden örtlichen 
Raumordnungsprogrammes die erforderliche Zeit zu geben, ist es unumgänglich notwendig Neubauten 
sowie Änderungen an bestehenden Gebäuden, die in dem unter § 1 definierten Geltungsbereich liegen, 
für die Dauer der Bausperre einzuschränken. 
 
Um sicherzustellen, dass keine Bebauung bzw. Änderung von Grundstücksgrenzen erfolgt, welche den 
Intentionen des zu ändernden örtlichen Raumordnungsprogrammes, für das noch keine endgültige 
Willensbildung vorhanden ist, zuwiderläuft, wird die gegenständliche Verordnung erlassen. 
 
Um die oben genannten Ziele zu erreichen, ist es daher unbedingt erforderlich, dass die Verordnung 
mit dem ersten Tag der Kundmachung in Kraft tritt. 
 







§ 3 Zielsetzung 
 
Die Marktgemeinde Perchtoldsdorf hat sich entschlossen aufgrund der in § 2 angeführten Tatsachen 
und Überlegungen das örtliche Raumordnungsprogramm zu überarbeiten und abzuändern, wo sich dies 
im Zuge der Untersuchungen als fachlich erforderlich herausstellt. Die Grundlagenforschung soll die 
überwiegende Anzahl der Wohneinheiten aufgrund der Nutzung und Bebauungsstruktur pro Baublock 
darlegen. 
 
Bauansuchen, die während der Bausperre einlangen, sind danach zu beurteilen, ob sie im Widerspruch 
zu den in dieser Verordnung festgelegten Planungszielen stehen und in diesem Fall von der Bausperre 
betroffen sind oder ob sie anderenfalls trotz Bausperre genehmigungsfähig sind. 
 
1. Während der Geltungsdauer der Bausperre ist die Errichtung von bis zu sechs Wohneinheiten 


pro Grundstück in der Widmungsart Bauland – Kerngebiet zulässig. 
 
2. Während der Geltungsdauer der Bausperre ist die Errichtung von mehr als zwanzig 


Wohneinheiten pro Grundstück in der Widmungsart Bauland – Kerngebiet unzulässig. 
 
3. Bei Bauansuchen, die während der Geltungsdauer der Bausperre mehr als sechs 


Wohneinheiten pro Grundstück anstreben, erfolgt die Festlegung der Anzahl der höchst zulässigen 
Wohneinheiten pro Grundstück in Abhängigkeit der mehrheitlich (über 50 %) in der Umgebung 
der betroffenen Grundstücke vorhandenen Anzahl von Wohneinheiten pro Grundstück in der 
Widmungsart Bauland-Kerngebiet. Die Umgebung umfasst, ausgehend vom Baugrundstück, alle 
Grundstücke im Bauland-Kerngebiet, die innerhalb einer Entfernung von 100 m baubehördlich 
bewilligte Hauptgebäude aufweisen, die zur Gänze innerhalb des 100 m Bereiches liegen. 


 
4. Die Teilung bestehender, bewilligter Wohneinheiten sowie der Ausbau von Dachgeschoßen 


innerhalb der bewilligten Außenhüllen (Gauben sind möglich) ist von der Bausperre nicht umfasst. 
 
Um sicherzustellen, dass keine Bebauung erfolgt, welche den Intentionen des örtlichen 
Raumordnungsprogramms zuwiderläuft, wird die gegenständliche Verordnung erlassen. 
 
 


§ 4 Inkrafttreten 
 
Die Verlängerung der Verordnung tritt gemäß § 59 Abs. 1 der NÖ Gemeindeordnung 1973, LGBl. 1000 
i.d.g.F. mit dem auf den Ablauf der zweiwöchigen Kundmachungsfrist folgenden Tag, das ist der 
20.03.2020, in Kraft. 
 
 
 


Der Bürgermeister 
Martin Schuster 


 
 
 
 
Beginn der Kundmachung am 05. 03. 2020 
 
Daueraushang 
 
Beilage 1: Bereich der Bausperre 
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______________________________________________________________ 
M A R K T G E M E I N D E   P E R C H T O L D S D O R F  


S e i t e  1  v o n  1  


bauen :: mobilität AS 13.11.2019 
gf GR Andrea Kö GV 20.11.2019 
 GR 11.12.2019 
  
 
 
TOP 15 
 
Betrifft Kanalbauprogramm 2020 1. Teil 
 
 
Sachverhalt
 
Im 1.Teil des Kanalbauprogrammes 2020 sind folgende Arbeiten geplant: 
 
VA 1/851000-004000 Wasser- und Kanalisationsbauten: 
diverse Einzelhausanschlüsse im Ortsgebiet 
Auswechslung schadhafter Schachtabdeckungen 
diverse Kanalinstandsetzungsarbeiten 
Ankauf von Schachtabdeckungen       €   85.000,--  
 
VA 1/851000-002200 Künetteninstandsetzungen 
diverse Kanalkünetteninstandsetzungen im Ortsgebiet    €   34.000,-- 
 
VA 5/851091-0045 Kanalbau Bauabschnitt 23 
Kanalisierung Schmutz- u. Regenwasserkanal     € 275.000,-- 
 
VA 5/851091-0045 Kanalbau Bauabschnitt 23 
Kanalsanierung Hausanschlüsse       €   15.000,-- 
 
VA 5/851091-0046 Kanalbau Bauabschnitt 23 
Planungskosten, Rechnungsprüfung      €   15.000,-- 
 
VA 5/851072-0046 Kanal- u. Wasserleitungskataster 
Restarbeiten u. Adaptierungen       €   30.000,-- 
 
VA 5/851096-0046 Kanalbau Bauabschnitt 24 
Planungsleistungen: Entwurf, LV-Erstellung, UFG-Einreichnung   €   25.000,-- 
 
 
gf GR Andrea Kö stellt folgenden  


 
Antrag 


 
 


Der Gemeinderat beschließt den 1. Teil des Kanalbauprogrammes 2020 laut Sachverhalt.
 


Die Bedeckung erfolgt in den im Sachverhalt angeführten VA-Stellen. 
 
Klimarelevanz: neutral, weil Instandhaltungen, Reparaturen und Kanalsanierungen. 
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______________________________________________________________ 
M A R K T G E M E I N D E   P E R C H T O L D S D O R F  


S e i t e  1  v o n  2  


bauen :: mobilität AS 13.11.2019 
gf GR Andrea Kö GV 20.11.2019 
 GR 11.12.2019 
  
 
 
TOP 16a 
 
Betrifft Kanalbau BA 24 Grundsatzbeschluss 
 
 
Sachverhalt
 
 
Im Zuge des Kanalbauabschnittes 20 (Erstellung des Kanal- u. Wasserleitungskatasters) 
wurde vom Büro Dr. Lengyel ZT GmbH (kurz BDL ZT GmbH) die Zustandserhebung und 
Bewertung der Teilgebiete 3 und 4 für die Ortskanalisation ermittelt. 
 
Grundsätzlich wurde dabei festgestellt, dass sich der Großteil der Kanalstränge in diesen 
Teilgebieten in einem guten Zustand befindet. Bei einigen Kanalsträngen wurde allerdings 
sowohl beim Schmutzwasser- als auch beim Regenwasserkanal, ein Handlungsbedarf für 
Sanierungsmaßnahmen ermittelt. Diese Maßnahmen können vorwiegend im grabenlosen 
Verfahren durchgeführt werden. Von der BDL ZT GmbH wurden diese 
Sanierungsmaßnahmen erarbeitet und für diesen Bauabschnitt im Ausmaß von ca.  
€ 700.000,-- (excl. Ust.) geschätzt. Die Teilgebiete 3 und 4 umfassen ca. folgende Bereiche: 
 
Teilgebiet 3:  
Das gesamte Einzugsgebiet östlich der Südbahn von Ketzergasse bis Brunnerfeld Straße mit 
Ausnahme der in den letzten 5-7 Jahren neu errichteten Kanäle (Krieglergründe, 
Theresienau) 
 
Teilgebiet 4:  
Im Kerngebiet der Bereich Marktplatz, Wiener Gasse, Franz-Josef-Straße, Brunner Gasse, 
Donauwörther Straße. 
 
Weiters die Einzugsgebiete Salitergasse, Eisenhüttelgasse, R.-Schumann-Gasse bis 
Ortsgrenze Brunn am Gebirge. Das Einzugsgebiet südl. der Mühlgasse bis Salitergasse und 
der Bereich Elisabethstraße, Hochbergstraße. 
 
Im gesamten Kanalbauabschnitt 24 sollen ca. 2500 lfm Regenwasserkanal, ca. 5.900 lfm 
Schmutzwasserkanal und rund 300 Kanalschächte saniert werden.  
 
Bei den zum Einsatz kommenden Sanierverfahren wird es sich vorwiegend um punktuelle 
Robotersanierung, sowie um Verwendung eines partiellen Inliners (abschnittsweise 
Auskleidung) oder streckenweise Sanierung mittels eines Schlauchliningverfahrens handeln. 
 
Wo eine unterirdische Sanierung nicht möglich ist, kann es zu punktuellen Aufgrabungen 
kommen.  
 
Der Kanalbauabschnitt soll in den Jahren 2021 bis 2024 durchgeführt werden. 
 
 
 
 







______________________________________________________________ 
M A R K T G E M E I N D E   P E R C H T O L D S D O R F  


S e i t e  2  v o n  2  


 
gf GR Andrea Kö  stellt folgenden  


 
Antrag 


 
 


Der Gemeinderat beschließt den Kanalbauabschnitt 24 wie im Sachverhalt beschrieben und 
die dafür erforderliche Ausschreibung der Erd-, Baumeister- und Kanalsanierungsarbeiten 
gemäß Bundesvergabegestz 2018. Die tatsächliche Beauftragung der o. a. Arbeiten ist dem 
Gemeinderat vorbehalten.
 


 
 
Klimarelevanz: neutral, weil Sanierungen. 
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______________________________________________________________ 
M A R K T G E M E I N D E   P E R C H T O L D S D O R F  


S e i t e  1  v o n  1  


bauen :: mobilität AS 13.11.2019 
gf GR Andrea Kö GV 20.11.2019 
 GR 11.12.2019 
  
 
 
TOP 16b 
 
Betrifft Kanalbau BA 24 Planungsleistungen 
 
 
Sachverhalt
 
Das Zivilingenieurbüro Dr. Lengyel ZT GmbH hat für die Planungsleistungen des 
Kanalbauabschnittes 24 ein Honorarangebot am 04.11.2019 vorgelegt.  
Die Planungsleistungen beinhalten die Erstellung aller Einreichunterlagen und die Mithilfe bei 
der Bauaufsicht und Rechnungsprüfung. Auch die Erstellung der Ausschreibungsunterlagen 
für die Erd- und Kanalsanierungsarbeiten und Prüfmaßnahmen sind im Honorarangebot 
inkludiert. Zur Wasserbautenförderung wird das Büro Dr. Lengyel ZT GmbH den 
Kanalbauabschnitt 24 einreichen. Das Honorarangebot schließt mit einer Gesamtsumme von 
€ 76.100,-- (excl. Ust.). 
 
 
 
gf GR Andrea Kö stellt folgenden  


 
Antrag 


 
 


Der Gemeinderat beschließt 
die Direktvergabe der Planungsleistungen für den Kanalbauabschnitt 24, wie im Sachverhalt 
beschrieben, an die Büro Dr. Lengyel ZT GmbH, 1030 Wien, Rennweg 46-50/1/2, gemäß 
deren Honorarangebot vom 04.11.2019 in der Höhe von € 76.100,-- (excl. Ust.) Die 
Bestimmungen des Bundesvergabesetzes 2018 in Verbindung mit der 
Schwellenwerteverordnung 2018 sind eingehalten. Die Bedeckung der Planungsleistungen 
wird in den Voranschlägen 2020 bis 2024 unter den jeweiligen Kostenstellen erfolgen.  
 
 
Klimarelevanz: neutral, weil Planungsleistungen. 
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M A R K T G E M E I N D E   P E R C H T O L D S D O R F  


S e i t e  1  v o n  1  


bauen :: mobilität AS 13.11.2019 
gf GR Andrea Kö GV 20.11.2019 
 GR 11.12.2019 
  
 
 
TOP 17 
 
Betrifft Straßenbauprogramm 2020 1. Teil 
 
 
Sachverhalt
 
Im 1.Teil des Straßenbauprogrammes 2020 sind folgende Arbeiten geplant: 
 
 
VA 5/612004-002000 Straßenbauten: 
diverse Gehsteigerrichtungen im Ortsgebiet 
diverse Fahrbahnanbindungen      € 170.000,-- 
A.-Petzold-Gasse 2. Teil (zwischen E.-Bär-Straße u. F.-Löffelmann-Str.) 
 
VA 5/851006-611300 Straßenentwässerungen 
diverse Entwässerungsmaßnahmen      €  60.000,-- 
 
 
gf GR Andrea Kö stellt folgenden  


 
Antrag 


 
 


Der Gemeinderat beschließt den 1. Teil des Straßenbauprogrammes 2020 laut Sachverhalt.
 


Die Bedeckung erfolgt in den im Sachverhalt angeführten VA-Stellen. 
 
Klimarelevanz: 
Die geplanten Maßnahmen werden betreffend Klimarelevanz neutral bewertet, da die 
Klimabilanz der Marktgemeinde Perchtoldsdorf nicht verändert wird, aber sich im Sinne der 
Verkehrssicherheit (Gehsteige) positiv auswirken werden. 
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		Sachverhalt

		Antrag












______________________________________________________________ 
M A R K T G E M E I N D E   P E R C H T O L D S D O R F  


S e i t e  1  v o n  1  


Amtsdirektion GV: 20.11.2019 
Bürgermeister Martin Schuster AS: 09.12.2019 
 GR: 11.12.2019 
  
 
 
TOP 5 
 
Betrifft Voranschlag 2020, Perchtoldsdorfer Immobilien GmbH 
 
 
Sachverhalt
 
Der Gemeinderat beschloss in seiner Sitzung am 14. Dezember 2006, TOP 6, die Gründung 
der Perchtoldsdorfer Immobilien GmbH. 
 
Die Buchführung erfolgte seit dem Voranmeldezeitraum Jänner 2019 originär durch die 
Kanzlei Compendium, Mag. Lukas Hübl. Bis dahin wurden sämtliche Belege in einem 
separaten Rechnungskreis der Buchhaltungssoftware KIM der Marktgemeinde 
Perchtoldsdorf auf kameraler Basis vorerfasst und die monatsweisen Buchungsdaten an die 
Kanzlei Compendium übermittelt. 
 
Herr Mag. Hübl hat in Abstimmung mit der Finanzabteilung die Planrechnung 2020 inkl. 
Erläuterungen erstellt. Die genannte Unterlage liegt diesem Antrag als wesentlicher 
Bestandteil bei. 
 
 
Bürgermeister Martin Schuster stellt folgenden  


 
Antrag 


 
 


Der Gemeinderat nimmt
  


 
vom Voranschlag 2020 inkl. Erläuterungen der Perchtoldsdorfer Immobilien GmbH Kenntnis. 
 
Klimarelevanz: keine, weil Budget 
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VORANSCHLAG 2020 


 


der 


 


PERCHTOLDSDORFER 


IMMOBILIEN GMBH 







.


                 Budget


Perchtoldsdorfer Immobilien GmbH ( 215101 2019/01 )


Marktplatz 11 


      vom Dezember 2019


2380 Perchtoldsdorf


von: Jänner 2020 bis: Dezember 2020


Währung: EUR


Modell 1: Standard-Modell


 Budget 2020 in %


1.   Umsatzerlöse
a)  Erlöse Gebäude - Nutzung durch Marktgemeinde 1.320.000 100,00
b)  Erlöse Wohnungen im Gemeindegebiet


Erlöse Mieten und Betriebskosten Beatrixgasse 2 26.526 2,01
Erlöse Mieten und Betriebskosten Dr. Natzler Gasse 83.431 6,32
Erlöse Mieten und Betriebskosten Wienergasse 30-32 69.972 5,30
Erlöse Mieten und Betriebskosten Wienergasse 17 4.623 0,35
Erlöse Mieten und Betriebskosten Waldmühlgasse 27 2.186 0,17
Erlöse Mieten und Betriebskosten Mühlgasse 32-34 242.159 18,35
Erlöse Mieten und Betriebskosten Salitergasse 74-80 271.592 20,58
Erlöse Mieten und Betriebskosten Am Rain 4 14.981 1,13
Erlöse Mieten und Betriebskosten Wienergasse 1 1.622 0,12
Erlöse Mieten und Betriebskosten Leonhardiberggasse 3 18.685 1,42
Erlöse Mieten und Betriebskosten Sebastian Kneipp-Gasse 5-7 46.717 3,54


782.494 59,28


c)   Erlöse sonstiges Vermietung
Erlöse sonstige Vermietung Beatrixgasse 2 3.755 0,28
Erlöse sonstige Vermietung Wienergasse 30-32 28.450 2,16
Erlöse sonstige Vermietung Wienergasse 17 50.507 3,83
Erlöse sonstige Vermietung Wienergasse 17 Musikschule 77.431 5,87
Erlöse sonstige Vermietung Mühlgasse 32-34 10.783 0,82
Erlöse sonstige Vermietung Salitergasse 74-80 4.612 0,35
Erlöse sonstige Vermietung Am Rain 4 2.674 0,20
Erlöse sonstige Vermietung Wienergasse 1 19.947 1,51
Erlöse sonstige Vermietung Leonhardiberggasse 3 810 0,06
Erlöse sonstige Vermietung Paul Katzberger Platz 5 13.837 1,05
Erlöse sonstige Vermietung Sebastian Kneipp Passe 5-7 7.060 0,53
Übrige Erlöse aus Miet- und Pachtverhältnissen 72.705 5,51


292.571 22,16


2.395.065 181,44


2.  Betriebsleistung 2.395.065 181,44


3.   Aufwendungen für Material und sonstige bezogene Leistungen
a)  Materialverbrauch -500 0,04
b)  Fremdleistungen -8.000 0,61
c)   Skontoerträge, Boni, Rabatte 18.000 1,36


9.500 0,72


4.  Deckungsbeitrag I 2.404.565 182,16


5.  Deckungsbeitrag II 2.404.565 182,16


6.   sonstige betriebliche Erträge
a)  übrige 37.458 2,84


37.458 2,84


7.   sonstige betriebliche Aufwendungen
a)  Betriebsteuern -37.742 2,86
b)  Instandhaltungsaufwand für Gebäude


Instandhaltung Beatrixgasse 2 -19.000 1,44
Instandhaltung Dr. Natzlergasse 16-18 -7.000 0,53
Instandhaltung Wienergasse 30-32 -20.000 1,52
Instandhaltung Wienergasse 17 -7.000 0,53
Instandhaltung Mühlgasse 32-34 -32.000 2,42
Instandhaltung Waldmühlgasse 27 -1.000 0,08
Instandhaltung Salitergasse 74-80 -57.000 4,32
Instandhaltung Am Rain 4 -1.000 0,08
Instandhaltung Wienergasse 1 -1.000 0,08
Instandhaltung Leonardiberggasse  3 -1.000 0,08
Instandhaltung Paul Katzberger PLatz 5 -4.000 0,30
Instandhaltung für Gebäude - Nutzung durch Gemeinde -145.000 10,98
sonstige Instandhaltungsaufwendungen -1.000 0,08


-296.000 22,42


c)   Betriebskosten Gebäude und Liegenschaften
Betriebskosten Beatrixgasse 2 -18.735 1,42
Betriebskosten Dr. Natzler Gasse 16-18 -54.715 4,15
Betriebskosten Wienergasse 30-32 -40.137 3,04
Betriebskosten Wienergasse 17 -24.643 1,87
Betriebskosten Waldmühlgasse 27 -1.746 0,13
Betriebskosten Mühlgasse 32-34 -97.007 7,35
Betriebskosten Salitergasse 74-80 -118.446 8,97
Betriebskosten Am Rain 4 -9.075 0,69
Betriebskosten Wienergasse 1 -4.212 0,32
Betriebskosten Leonhardiberggasse 3 -6.397 0,48
Betriebskosten Paul Katzberger Platz 5 -5.032 0,38
Betriebskosten Sebastian Kneipp-Gasse 5-7 -46.690 3,54
Betriebskosten für Wohngebäude zu Lasten der Gesellschaft -3.051 0,23
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                 Budget


Perchtoldsdorfer Immobilien GmbH ( 215101 2019/01 )


Marktplatz 11    


       vom Dezember 2019


2380 Perchtoldsdorf


von: Jänner 2020 bis: Dezember 2020


Währung: EUR


Modell 1: Standard-Modell


 Budget 2020 in %


Übrige Betriebskosten - Nutzung im Auftrag der Marktgemeinde -4.447 0,34


-434.333 32,90


d)  Versicherungen -104.000 7,88
e)  Spesen des Geldverkehrs -3.000 0,23
f)   Rechts- und Beratungsaufwand -61.000 4,62
g)  Schadensfälle -10.000 0,76
h)  übrige -80.000 6,06


-1.026.075 77,73


8.  Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Afa (EBITDA) 1.415.948 107,27


9.   Abschreibungen -1.066.700 80,81
10. Finanzerträge
a)  sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 5.500 0,42


5.500 0,42


11. Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) 354.748 26,87


12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen -200.000 15,15


13. Ergebnis vor Steuern (EBT) 154.748 11,72


14. Steuern vom Einkommen/Ertrag -10.000 0,76


15. Ergebnis vor Rücklagen 144.748 10,97


16. Jahresgewinn 144.748 10,97
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Erläuterungen zum Budget 2020 


 


Vorbemerkung: 


Bedingt durch die ab 1. Jänner 2019 erfolgte Übernahme der Hausverwaltung der 


Gebäude, die ausschließlich oder überwiegend Wohnzwecken dienen, durch die HV 


Immobilienverwaltung GmbH, St. Pölten, wurde eine Anpassung der Darstellung der 


Auswertungen der Buchhaltung notwendig. 


Davon betroffen ist insbesondere der Ausweis der Aufwendungen, die im 


Zusammenhang mit der Vermietung der Wohnungen entstanden sind.  


Gegenüber der kumulierten Darstellung der Aufwendungen nach dem 


Verursachungsprinzip bis einschließlich 31.12.2018, wurde von der HV 


Immobilienverwaltung GmbH der Ausweis nach dem Grundsatz der Objektzuordnung 


gewählt. 


Beispiel: Bis 31.12.2018 wurden Instandhaltungsaufwand und Betriebskosten für den 


gesamten Geschäftsbetrieb kumuliert in der Gewinn- & Verlustrechnung 


dargestellt. Seit Beginn des Jahres 2019 und auch für die Folgejahre erfolgt 


die Verbuchung der Aufwendungen lediglich getrennt nach der Zuordnung 


zu dem jeweiligen Wohngebäude unabhängig von der Art des Aufwandes.  


 Eine Vergleichbarkeit zu den Werten des Vorjahres ist daher im 


vorliegenden Budget nicht mehr möglich. 


 


 


  







Anmerkungen zu den geplanten Posten 


 


1. a)  Grundlage war die 4. Quartalsvorschreibung 2019.  


 


1, b)  Die erwarteten Erlöse aus der Vermietung von Wohngebäuden wurden, 


entsprechend der ursprünglichen Plan- und Konzept Rechnung, gegenüber 


dem hochgerechneten Wert 2019 um 1,5% erhöht. Diese Erhöhung ergibt sich 


aus vertraglich mit Mietern vereinbarten Indexanpassungen.  


 


1. c) Die Erlöse aus sonstiger Vermietung betreffen vor allem Geschäftslokale 


sowie die Parkplatzmieten im Bereich der Wohnhäuser und untergeordnete 


Einnahmen. Die erwartete Erhöhung aus Indexanpassungen beträgt 


durchschnittlich 1,5%. Für 2020 sind keine Verkäufe weiterer Wohnungen 


geplant, die ein Absinken der geplanten Mieteinnahmen bedingen würden. 


Derzeit sind bei der WHA S.-Kneipp-G. 5-7 zwei Wohnungsveräußerungen in 


Abwicklung begriffen. Ob der Verrechnungsstichtag noch 2019 oder erst 2020 


sein wird, kann zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht prognostiziert 


werden. 


 


3.  Der Materialverbrauch und die bezogenen Leistungen wurden auf Grundlage 


der Ist-Werte des Zeitraumes 01-09/2019 hochgerechnet und für 2020 


budgetiert, da der Gesamtumfang gering und deren Verlauf stabil ist. Die darin 


enthaltenen Skontoerträge wurden mit 3 % der geplanten Investitionen für 


2020 geplant und ergeben insgesamt einen Ertrag dieser Position.  


 


6. a) In den sonstigen betrieblichen Erträgen des Jahres 2020 wurden 


weiterverrechnete Aufwendungen ausgewiesen. 


 Weiters wunden unter diesem Posten auch die Erträge aus 


Versicherungsvergütungen und Schadenersatz geplant 


 


7. a) Die Betriebssteuern betreffen die geplanten Hausbesitzabgaben sowie 


Gebühren 2020.  


 







7. b) Die geplanten Instandhaltungsaufwendungen wurden aus den Werten des 


Zeitraumes 01-09/2019 auf das Kalenderjahr hochgerechnet, aus 


Vorsichtsgründen um 3,0% erhöht und auf ganze Tausend aufgerundet.   


 


7. c) Die geplanten Betriebskosten wurden aus den Werten des Zeitraumes 01-


09/2019 auf das Kalenderjahr hochgerechnet und aus Vorsichtsgründen um 


3,0%.  


 


7. d) Die geplanten Kosten des Geldverkehrs wurden aus den Werten des 


Zeitraumes 01-09/2019 auf das Kalenderjahr hochgerechnet und auf ganze 


Tausend aufgerundet. 


 


7. e) Die geplanten Kosten für Sachversicherungen wurden aus den Werten des 


Zeitraumes 01-09/2019 auf das Kalenderjahr hochgerechnet und auf ganze 


Tausend aufgerundet.  


 


7. f) Die geplanten Kosten für Rechts- und Steuerberatung einschließlich der 


Bilanzerstellung sowie der Prüfung des Jahresabschlusses wurden gegenüber 


den Werten des Zeitraumes 01-09/2019 um 10% verringert geplant, weil die 


Werte des Jahres 2019 einmalige Umstellungskosten der Buchhaltung 


enthalten, welche mit der Fremdvergabe der Hausverwaltung an die HV 


Immobilien GmbH zusammen hängen. Diese Kosten werden im Planjahr 2020 


nicht erneut anfallen. Aus Vorsichtsgründen wurden Beratungskosten 


inflationsbedingt um 3,0% erhöht geplant.  


 


7. g) Für nicht einbringliche Mieten und andere Schadensfällen wurden Ausfälle 


von € 10.000,00 pauschal angenommen.  


 


7. h) Die „übrigen“ betrieblichen Aufwendungen betreffen vor allem die 


Haftungsprovision für die Marktgemeinde Perchtoldsdorf sowie eine Position 


„sonstige betriebliche Aufwendungen“, welche als kleine „Reserve“ für 


unvorhergesehene Vorkommnisse zu verstehen ist. 


 







9. Die Abschreibungen für Sachanlagen wurden entsprechend vorgenommenen 


Investitionen angepasst. . 


 Für 2020 sind Investitionen in Höhe von € 427.300,00 geplant. Daraus ergibt 


sich eine zu erwartende Erhöhung der Abschreibungen von € 35.700,00 p.a. 


Die Finanzierung erfolgt durch Zuschüsse der Eigentümerin (Zuwendungen 


aus öffentlichen Mitteln).  


 


10. a Die geplanten Finanzerträge betreffen geplante Erträge aus Verzugszinsen 


von Mietern.  


 


12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen betreffen den laufenden Zinsendienst für 


die Bankverbindlichkeiten der Gesellschaft. Bei der Budgetierung wurde aus 


der Erfahrung der vergangenen Jahre geschlossen, dass das Zinsniveau 


gleich bleiben wird und entsprechend geplant.  


 


14. Die Steuern vom Einkommen und vom Ertrag betreffen die zu erwartende 


Körperschaftsteuer des Planjahres, welche auf ganze Tausend aufgerundet 


geplant wurde.  
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TOP 6 
 
Betrifft Voranschlag 2020, Perchtoldsdorfer Betriebs-GmbH 
 
 
Sachverhalt
 
Der Gemeinderat beschloss in seiner Sitzung am 30. März 2006, TOP 3, die Gründung der 
Perchtoldsdorfer Betriebs-GmbH. 
 
Mit der Abwicklung der laufenden Buchführung, Erstellung der erforderlichen Bilanzen sowie 
der Lohnverrechnung ist seither die Kanzlei PWB Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungs 
GmbH betraut. 
 
Die Finanzabteilung hat in Abstimmung mit der Kanzlei PWB die Planrechnung 2020 inkl. 
Ausblick auf die Jahre 2021 und 2022 erstellt, die diesem Antrag als wesentlicher Bestandteil 
beiliegt. Dabei wurden auch die Planwerte 2019 auf Basis eines Zwischenabschlusses zum 
30. September 2019 angepasst. 
 
In Verfolgung des Gemeinderatsbeschlusses vom 27. März 2019, TOP 17, wonach die 
Sommerspiele Perchtoldsdorf ab der Produktion 2020 wieder von der Marktgemeinde 
Perchtoldsdorf durchgeführt werden, wurden im vorliegenden Budget ab 2020 nur mehr die 
Geschäftsfelder Restaurant- und Gastbetrieb sowie Arbeitskräfteüberlassung dargestellt. 
 
Bürgermeister Martin Schuster stellt folgenden  


 
Antrag 


 
 


Der Gemeinderat nimmt
  


 
vom Voranschlag 2020 inkl. Ausblick auf die Jahre 2021 und 2022 der Perchtoldsdorfer 
Betriebs-GmbH Kenntnis. 
 
Klimarelevanz: keine, weil Budget 





		TOP 6

		Betrifft Voranschlag 2020, Perchtoldsdorfer Betriebs-GmbH

		Sachverhalt

		Antrag












2017 Plan 2017 Ist 2018 Plan 2018 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan


Umsatzerlöse FZZ Restaurant 230.000,00 235.197,60 235.000,00 234.412,10 235.000,00 235.000,00 235.000,00 235.000,00


Nettoumsatzerlöse 230.000,00 235.197,60 235.000,00 234.412,10 235.000,00 235.000,00 235.000,00 235.000,00


Sonstige betriebliche Erträge 


   Weiterverrechnung Personal 2.760.000,00 2.767.851,80 3.027.000,00 3.064.616,64 3.373.000,00 3.619.000,00 3.669.000,00 3.719.000,00


   Andere, Sommerspiele 550.000,00 594.254,68 534.000,00 546.089,79 569.000,00 100,00 100,00 100,00


Betriebsleistung 3.540.000,00 3.597.304,08 3.796.000,00 3.845.118,53 4.177.000,00 3.854.100,00 3.904.100,00 3.954.100,00


Wareneinsatz


   Aufwand WES Restaurant -115.000,00 -112.821,33 -114.000,00 -110.946,01 -114.000,00 -114.000,00 -114.000,00 -114.000,00


   Sommerspiele -390.000,00 -396.677,87 -395.000,00 -408.610,18 -410.000,00 0,00 0,00 0,00


-505.000,00 -509.499,20 -509.000,00 -519.556,19 -524.000,00 -114.000,00 -114.000,00 -114.000,00


Personalkosten


   Personalaufwand AKÜ -2.670.000,00 -2.681.586,45 -2.910.000,00 -2.939.593,89 -3.260.000,00 -3.499.000,00 -3.529.000,00 -3.559.000,00


   Personalaufwand Restaurant -123.000,00 -117.254,98 -118.000,00 -105.460,50 -107.000,00 -109.000,00 -111.000,00 -113.000,00


   Personalaufwand Sommerspiele -135.000,00 -142.345,76 -143.000,00 -121.939,78 -178.000,00 0,00 0,00


   freiwilliger Sozialaufwand -100,00 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -100,00 -100,00 -100,00


-2.928.100,00 -2.941.187,19 -3.171.100,00 -3.166.994,17 -3.545.100,00 -3.608.100,00 -3.640.100,00 -3.672.100,00


Rohertrag II 106.900,00 146.617,69 115.900,00 158.568,17 107.900,00 132.000,00 150.000,00 168.000,00


Abschreibungen Anlagevermögen -14.500,00 -19.401,84 -14.500,00 -14.767,61 -14.000,00 -14.000,00 -14.000,00 -14.000,00


Sonstige Aufwendungen


   Sonst. Steuern, Gebühren u. Beitr. -10.100,00 -11.392,72 -11.500,00 -13.016,39 -12.500,00 -12.500,00 -12.500,00 -12.500,00


   Raumkosten


   Raummiete -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00


   Instandhaltung, Abfallentsorgung -3.500,00 -3.261,51 -4.000,00 -2.943,32 -3.500,00 -3.500,00 -3.500,00 -3.500,00


-6.500,00 -6.261,51 -7.000,00 -5.943,32 -6.500,00 -6.500,00 -6.500,00 -6.500,00


   Versicherungen -1.000,00 -989,53 -1.100,00 -928,08 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00


   Reise- und Fahrtaufwand


   Kilometergelder -100,00 0,00 -100,00 -181,44 -100,00 0,00 0,00 0,00


   Reise- und Fahrtspesen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


-100,00 0,00 -100,00 -181,44 -100,00 0,00 0,00 0,00


   Nachrichtenaufwand


   Postgebühren und Telefon -100,00 -1.630,00 -1.500,00 0,00 -1.500,00 -500,00 -500,00 -500,00


-100,00 -1.630,00 -1.500,00 0,00 -1.500,00 -500,00 -500,00 -500,00


   Verwaltungskosten


   Büromaterial, Fachliteratur -300,00 -160,06 -600,00 -616,13 -700,00 -100,00 -100,00 -100,00


   Beiträge Berufsvertretungen -900,00 -902,06 -900,00 -939,65 -950,00 -950,00 -950,00 -950,00


   Geldverkehrsspesen -1.500,00 -2.617,52 -2.600,00 -2.734,51 -2.700,00 -900,00 -900,00 -900,00


   Aus- und Weiterbildung -100,00 0,00 -100,00 -72,00 -100,00 -100,00 -100,00 -100,00


   Sonstige Verwaltung -100,00 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -100,00 -100,00 -100,00


-2.900,00 -3.679,64 -4.300,00 -4.362,29 -4.550,00 -2.150,00 -2.150,00 -2.150,00


   Rechts- und Beratungskosten


   Steuerber.,BH,LV, Bilanzierung -40.000,00 -38.111,56 -40.000,00 -46.124,50 -39.000,00 -40.000,00 -40.000,00 -41.000,00


   Rechtsberatung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


-40.000,00 -38.111,56 -40.000,00 -46.124,50 -39.000,00 -40.000,00 -40.000,00 -41.000,00


   Werbung


   Werbeaufwendungen -3.500,00 -4.122,75 -6.000,00 -7.246,97 -6.000,00 -500,00 -500,00 -500,00


-3.500,00 -4.122,75 -6.000,00 -7.246,97 -6.000,00 -500,00 -500,00 -500,00


   Abschreibung von Forderungen 0,00 -20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


   Forderungsausfall 0,00 -20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


   Sonstige Aufwendungen


   andere sonstige Aufwendungen -100,00 -0,14 -100,00 -77,17 -300,00 -100,00 -100,00 -100,00


-100,00 -0,14 -100,00 -77,17 -300,00 -100,00 -100,00 -100,00


-64.300,00 -86.187,85 -71.600,00 -77.880,16 -71.450,00 -63.250,00 -63.250,00 -64.250,00


Betriebserfolg 28.100,00 41.028,00 29.800,00 65.920,40 22.450,00 54.750,00 72.750,00 89.750,00


Finanzergebnis -2.100,00 -1.659,43 -1.700,00 -1.599,69 -1.600,00 -1.550,00 -1.500,00 -1.450,00


Ergebnis der gewöhnlichen


Geschäftstätigkeit 26.000,00 39.368,57 28.100,00 64.320,71 20.850,00 53.200,00 71.250,00 88.300,00


a.o. Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Steuern -1.750,00 -1.750,14 -1.750,00 -1.751,20 -1.750,00 -1.750,00 -1.750,00 -1.750,00


Jahresergebnis 24.250,00 37.618,43 26.350,00 62.569,51 19.100,00 51.450,00 69.500,00 86.550,00


Beilage zu TOP 6, GR 11.12.2019
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TOP 7 
 
Betrifft Volkshochschule Perchtoldsdorf – Nutzungsvereinbarung 


Leonhardiberggasse 8-12 
 
 
Sachverhalt
 
Mit Beschluss des Gemeinderats der Marktgemeinde Perchtoldsdorf vom 26. September 
2018, TOP 11, wurde die Überlassung des ehemaligen Verwaltungsgebäudes 
„Schwedenstift“ am Standort Leonhardiberggasse 8-12 zur uneingeschränkten Nutzung – 
ausgenommen die Kellerflächen – an die Volkshochschule Perchtoldsdorf (VHS) zu einem 
gegenüber der bisherigen Verrechnung (für zwei Kursräumlichkeiten inkl. Sekretariat im 
Kulturzentrum) unveränderten Jahresentgelt von 4.410,00 EUR inkl. 20 % USt. genehmigt. 
 
Weiters wurde beschlossen, dass nach Ablauf des ersten Betriebsjahres die VHS im 
Zusammenwirken mit der Finanzabteilung dem Gemeinderat einen Bericht über die 
Gebarung – mit Seitenblick auf den laufenden Betriebsaufwand der Gebäudeeigentümerin – 
des ersten Betriebsjahres legen sollte. Auf Basis dieser Grundlage ist es dem Gemeinderat 
vorbehalten, das Nutzugsentgelt zu adaptieren. 
 
Der Obmann der VHS hat mit Stand 26. November 2019 über den Zeitraum 1. September 
2018 bis 31. August 2019 wie folgt Rechnung gelegt: 
 
Ausgaben 
Honorare 50.681,50 EUR 
Werbekosten 4.005,49 EUR 
Lehrmittel 156,00 EUR 
Raumkosten (Miete) 4.888,45 EUR 
Hausaufwand 553,65 EUR 
Sachaufwand/Verwaltung 2.314,38 EUR 
Sonstige Kosten 21.116,73 EUR 
Summe Ausgaben 83.716,20 EUR 
 
Einnahmen 
Kurse 82.451,25 EUR 
Sonstige 3.180,00 EUR 
Land 1.815,15 EUR 
Summe Einnahmen 87.446,40 EUR 
 
Der Überschuss der Einnahmen über die Ausgaben beläuft sich auf 3.730,20 EUR und soll 
für die Verbesserung der Ausstattung (Beamer und Leinwände für Kursräumlichkeiten) 
verwendet werden. Die VHS Perchtoldsdorf verzeichnete im og Zeitraum insgesamt 1.047 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer. In obiger Aufstellung sind die vom ehrenamtlich tätigen 
VHS-Vereinsvorstand geleisteten rd. 800 Arbeitsstunden nicht berücksichtigt. 
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Demgegenüber fielen bei der Marktgemeinde Perchtoldsdorf als Liegenschaftseigentümerin 
im gleichen Buchungszeitraum (1. September 2018 bis 31. August 2019) folgende 
Betriebsaufwendungen an: 
 
Geringwertige Wirtschaftsgüter 352,00 EUR 
Energiebezüge (Strom, Wärme) 7.059,18 EUR 
Prüfungskosten 433,00 EUR 
Instandhaltungen 4.640,05 EUR 
Versicherungen 1.087,92 EUR 
Öffentliche Abgaben 1.170,50 EUR 
Entgelte für sonst. Leistungen inkl. Reinigung 591,50 EUR 
Summe Betriebsaufwendungen 15.334,15 EUR 
 
Der Obmann der VHS beantragt, die bisherige Nutzungsentgeltregelung, dh. monatlich 
367,50 EUR inkl. 20 % USt., der Höhe nach unverändert zu belassen und bis auf weiteres 
fortzusetzen. Für die Zukunft soll allerdings folgende Wertsicherung als vereinbart gelten: 
das Nutzungsentgelt ist wertgesichert auf Basis des von der Statistik Austria verlautbarten 
Verbraucherpreisindex 2015 oder des an seine Stelle tretenden Index. Als Ausgangspunkt 
wird die Index-Zahl des Monats September 2019 (107,0) vereinbart. 
 
 
Bürgermeister Martin Schuster stellt folgenden  


 
Antrag 


 
 


Der Gemeinderat beschließt
 


 
die bisherige Nutzungsentgeltregelung gegenüber der Volkshochschule Perchtoldsdorf von 
monatlich 367,50 EUR inkl. 20 % USt. der Höhe nach unverändert zu belassen und bis auf 
weiteres fortzusetzen. Für die Zukunft gilt folgende Wertsicherung als vereinbart: das 
Nutzungsentgelt ist wertgesichert auf Basis des von der Statistik Austria verlautbarten 
Verbraucherpreisindex 2015 oder des an seine Stelle tretenden Index. Als Ausgangspunkt 
wird die Index-Zahl des Monats September 2019 (107,0) vereinbart. 
 
Klimarelevanz: keine, weil Nutzungsvereinbarung 
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TOP 10 
 
 
Betrifft: Sommerspiele Perchtoldsdorf 2020 
 
 
Sachverhalt
 
Die allgemeine Preis- bzw. Lohnkostensteigerung hat auch die Kosten für den Sommerspiele-
Theaterbetrieb (insbes. Bühnen- und Tribünenbau) stark in die Höhe getrieben. Um zumindest 
einen Teil davon abzufangen, sollen die seit vier Jahren unverändert gebliebenen Kartenpreise 
bei gleichzeitiger Optimierung von Preisen und Sitzplatzkategorien wie folgt angepasst werden: 
 
Kat. I € 52,- (bisher € 49,-), Kat. II € 42,- (bisher € 39,-) und Kat. III € 30,- (bisher € 29,-).  
Die neuen Preise gelten ab sofort. Auf Premierenkarten wird wie bisher ein Zuschlag von € 3,- 
pro Karte eingehoben. 
 
Karten für die Premiere sind wie bisher Vollpreiskarten, für alle weiteren Vorstellungen werden 
im Vorverkauf die üblichen Ermäßigungen gewährt. 
 
 
Bericht in Entsprechung GR-Beschluss 14.12.2016, TOP 10 
Bei den Sommerspielen 2020 wird „Romeo und Julia“ von William Shakespeare in der Regie von 
Michael Sturminger zur Aufführung gelangen. Premiere ist am 2. Juli. 
 
Klimarelevanz: neutral, da preisbedingte Anpassung 
 
 
 
Vizebürgermeisterin gf. GR Brigitte Sommerbauer stellt folgenden  


 
Antrag 


 
 


Der Gemeinderat beschließt die neue Tarifordnung für Sommerspiele-Karten wie im Sachverhalt 
ausgeführt. Die neuen Preise gelten ab sofort. 
 
Außerdem nimmt der Gemeinderat von dem Bericht zu den Sommerspielen 2020 wie im Sach-
verhalt ausgeführt Kenntnis. 
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M A R K T G E M E I N D E   P E R C H T O L D S D O R F  


S e i t e  1  v o n  1  


bauen :: mobilität       
gf GR Christian Apl GV 20.11.2019 
 GR 11.12.2019 
  
 
 
TOP 12 
 
Betrifft Erhöhung Jahresnetzkartenförderung VOR 
 
 
Sachverhalt
 
Um die Nutzung des öffentlichen Verkehrs weiterhin zu attraktiveren, soll die bisher 
beschlossene Jahresnetzkartenförderung der Firma VOR für Perchtoldsdorfs Pendler erneut 
angepasst werden. 
 
Chronik der bereits beschlossenen Förderungen: 
29.01.1997 TOP 30 ÖS     3,18 / Fahrschein 
02.02.2000 TOP 19 ÖS 600,00 / Jahr 
23.06.2005 TOP 23    €   50,00 / Jahr 
28.09.2016 TOP 13    €   50,00 (kein Preissprung, da VOR Tickets ermäßigt hat) 
 
 
Ab Fahrplanwechsel mit 15. Dezember 2019 wird auf der sogenannten „Schnellbahn-
Stammstrecke“ Wien Floridsdorf – Meidling – Liesing – Perchtoldsdorf – Mödling an den 
Wochenenden ein durchgängiger 30 Minutentakt auch in der bisher betriebsfreien Zeit 
zwischen 0.00 und 4.00 Uhr angeboten. Dies ist ein weiterer wichtiger Schritt eine sichere 
und klimaschonende Verkehrsmöglichkeit anzubinden. 
Darum soll die Jahresnetzkartenförderung von den bislang € 50,00 auf € 70,00 erhöht 
werden. Dies ist auf der VA Stelle 1/875000-768000 im Voranschlag 2020 bedeckt. 
 
 
gf GR Christian Apl stellt folgenden  


 
Antrag 


 
 


Der Gemeinderat beschließt 
die Förderung der Jahresnetzkarte mit einem Zuschuss von € 70,00 mit Ein- oder/und 
Ausstiegsstelle Perchtoldsdorf. Dies ist auf der VA Stelle 1/875000-768000 im Voranschlag 
2020 bedeckt.
  


 
 
 
 
 
 
 
Klimarelevanz: positiv, da der öffentliche Verkehr gefördert wird 
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